
 
 
 

 
 
 

  

Checkliste zur BU-Leistungsprüfung 

 

1. Du bist voraussichtlich mind. sechs Monate außerstande Deinen ausgeübten Beruf 

auszuüben. 
 

2. Melde Deine Leistungsprüfung auf Berufsunfähigkeit (BU) an. Bitte wende Dich an die 

BVUK.  (leistungsfall@bvuk.de oder unter 0931-3590960), die Dich dann durch den 

Antragsprozess begleitet. 

 

3. Die BVUK. leitet Dein Anliegen an die Versicherungsgesellschaft weiter und die 

Versicherungsgesellschaft schickt Dir dann den Fragebogen zur BU-Prüfung. Bei 

Fragen hilft Dir die BVUK. direkt weiter. 

 

4. Bitte reiche den vollständig ergänzten Fragebogen inkl. vorliegender ärztlicher Berichte 

(Unterlagen, Atteste, Befunde) direkt bei der Versicherung ein. Die zuständige Anschrift 

findest Du direkt auf dem Fragebogen. 

 

5. Die Versicherung prüft nun Deinen Antrag. In diesem Zusammenhang kann es sein, 

dass die Versicherung weitere Unterlagen bei Dir anfordert oder weitere 

Angaben/Untersuchungsergebnisse Deines Arztes benötigt werden. Dieser Schritt kann 

einige Wochen in Anspruch nehmen. 

 

6. Bitte stelle zeitnah der Versicherung alle benötigten Angaben und Unterlagen zur 

Verfügung. Jede fehlende Angabe und Unterlage verzögert den Prüfungsprozess. Bei 

Unklarheiten wende Dich bitte an die BVUK. oder den Leistungsprüfer der 

Versicherungsgesellschaft. 

 

7. Die Versicherung trifft die Entscheidung, ob ein BU-Leistungsfall im Sinne der 

Versicherungsbedingungen vorliegt und informiert Dich, ob und wenn ja, ab wann und 

in welcher Höhe Du eine Leistung erhältst. Sollte die Leistung abgelehnt werden, wirst 

Du hierüber schriftlich von der Versicherung informiert. 

 

8. Bei einer Bewilligung der BU-Leistung erhältst Du ein Formular für die Auszahlung. Bitte 

ergänze alle notwendigen Informationen (z.B. Bankverbindung). Bitte sende das 

Formular wieder an die Versicherung. 

 

8. Henkel erhält keine Informationen zu Gesundheitsdetails. Diese Informationen dürfen 

vom Versicherer nicht an Henkel weitergegeben werden. Henkel wird lediglich darüber 

informiert, ob ein Leistungsfall eingetreten ist (Hintergrund: Henkel ist der 

Versicherungsnehmer des Kollektivvertrags). 
 

10. Du erhältst Deine Leistung.  

(Stand: Januar 2024) 


